
 

 

 
 

Verwendung der Herkunftsbezeichnung 
„Ein Produkt aus dem Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald“ 
 

Ich möchte für meine Erzeugnisse die Herkunftsbezeichnung 

 

„Ein Produkt aus dem Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald“ 

 

verwenden und versichere Ihnen hiermit verbindlich, dies nur für solche Produkte einzu-

setzen, welche nachstehende Kriterien erfüllen: 

 

 Alle Grund- und Rohstoffe, Zutaten bzw. Zusammensetzungen (natürlich gentechnik-
frei) des Produkts sowie Anbau, Verarbeitung und Vertrieb sollen – soweit verfügbar -  
im bzw. aus dem Gebiet des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald (d.h. mit detail-
lierter, jederzeit lückenlos überprüfbarer Herkunft) stammen bzw. erfolgen. Tierpro-
dukte nur aus eigener Haltung. 
 

 

 Vorbildliche Achtung auf Umweltverträglichkeit durch Flaschenpfand und Rückvergü-
tung. Generelle Wiederverwendung von gebrauchtem Glasgut bei allen Produkten. 
Verzicht auf aufwendige Zusatzverpackungen bei allen Produkten (nur Etikettierung). 
 

 Außerdem erfülle ich die weiteren Voraussetzungen: 

 Mitgliedschaft im Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V. und Identifizierung mit 
deren Aufgaben und Zielsetzungen. Dazu gehört insbesondere die Bereitschaft, im 
Rahmen des Verkaufsangebotes stets für den regionalen Naturpark zu werben und 
auf regionalen wie überregionalen Veranstaltungen (z.B. Consumenta, Bauernmärk-
te, Aktionstage etc.) des Naturparks teilzunehmen. Entsprechendes Werbematerial 
wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Eine diesbezügliche Teilnahme (Ausnahme zentrale Verkaufs- bzw. Versandstellen 
von Naturparkprodukten, wenn diese keinen Marktbetrieb durchführen) muss min-
destens einmal im Jahr erfolgen. Bei Absage muss eigenständig Ersatz gesucht wer-
den bzw. die dem Naturpark dadurch entstandenen Auslagen (z.B. Standkosten etc.) 
vollständig ersetzt werden. 
 

 Alle o.a. Kriterien entsprechenden Produkte müssen den einheitlichen Herkunftssie-
gelaufkleber im Etikett tragen. Dieser kann bei separater Verwendung über die Na-
turparkgeschäftsstelle gegen Unkostenerstattung bezogen werden. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Ich stimme ferner zu, 

 dass die Einhaltung dieser Kriterien jederzeit stichpunktartig durch entsprechende 
externe Kontrollen überprüft werden darf. 

 

Ferner wurde ich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

 bei Nichteinhaltung dieser Kriterien und Voraussetzungen ein sofortiger Entzug der 
Verwendung von o.g. Herkunftsbezeichnung erfolgt mit der Folge,  
dass es ab dem Zeitpunkt des Entzugs nicht mehr verwendet werden darf und ich für 
alle dadurch dem Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V. entstandenen materi-
ellen wie immateriellen (z.B. Imageverlust etc.) Schäden finanziellen Ersatz leisten 
muss bzw. dafür eigenverantwortlich hafte. 

 

 

 

(Ort, Datum und Unterschrift) 

 


